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Zweite Verordnung
zur Änderung der Ordnungsdiensteverordnung

Vom 17. Dezember 2021

Auf Grund des § 2 Absatz 6 des Allgemeinen Sicherheits- und 
Ordnungsgesetzes in der Fassung vom 11. Oktober 2006 (GVBl.  
S. 930), das zuletzt durch Artikel 16 des Gesetzes vom 27. Septem-
ber 2021 (GVBl. S. 1117) geändert worden ist, verordnet der Senat:

Artikel 1 
Ordnungsdiensteverordnung

§ 2 Absatz 2 Nummer 1 der Ordnungsdiensteverordnung vom  
1. September 2004 (GVBl. S. 364), die zuletzt durch Verordnung 
vom 12. Januar 2010 (GVBl. S. 10) geändert worden ist, wird wie 
folgt geändert:
1. Nach Buchstabe h wird folgender Buchstabe i eingefügt:

„i) § 37a Absatz 1 und 2, Umsetzung von Fahrzeugen,“
2. Die bisherigen Buchstaben i, j und k werden die Buchstaben j, k 

und l.

Artikel 2 
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz- 
und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 17. Dezember 2021

Der Senat von Berlin

Michael  M ü l l e r
Regierender Bürgermeister

Andreas  G e i s e l
Senator für Inneres und Sport
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Auf Grund des § 3 Absatz 8 Nummer 1 des Gesetzes über das Ver-
messungswesen in Berlin in der Fassung der Bekanntmachung vom 
9. Januar 1996 (GVBl. S. 56), das zuletzt durch Artikel 41 des Ge-
setzes vom 12. Oktober 2020 (GVBl. S. 807) geändert worden ist, 
verordnet die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und 
Wohnen:

Artikel 1
Die Verordnung über den Prüfungsausschuß und über die Prüfung 

für die Bestellung als Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur 
vom 22. Januar 1975 (GVBl. S. 781) wird wie folgt geändert:
1. Die Überschrift wird wie folgt gefasst:

„Verordnung über den Prüfungsausschuss und über die Prüfung 
für die Bestellung als Öffentlich bestellte Vermessungsinge-
nieurin oder als Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur 

(ÖbVI PrüfVO)“
2. § 1 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst:
„(1) Der Prüfungsausschuss zur Erstattung des Gutach-

tens über die Kenntnisse einer antragstellenden Person nach 
§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 des Gesetzes über das Ver-
messungswesen in Berlin in der jeweils geltenden Fassung 
setzt sich aus der oder dem Vorsitzenden, der Beisitzerin 
oder dem Beisitzer und vier Prüferinnen oder Prüfern zu-
sammen.“

b) Absatz 2 wird wie folgt gefasst:
„(2) Alle Mitglieder des Prüfungsausschusses werden von 

dem für das Geoinformations- und Vermessungswesen zu-
ständigen Mitglied des Senats für die Dauer von fünf Jahren 
bestellt. Die Wiederbestellung ist zulässig.“

c) Absatz 3 wird wie folgt gefasst:
„(3) Zur Vorsitzenden oder zum Vorsitzenden wird be-

stellt, wer als verbeamtete Dienstkraft über die Laufbahn-
befähigung für das zweite Einstiegsamt der Laufbahngruppe 
2 des vermessungstechnischen Dienstes verfügt und in der 
Abteilung Geoinformation des für das Geoinformations- 
und Vermessungswesen zuständigen Mitglieds des Senats 
tätig ist.“

d) Nach Absatz 3 wird folgender Absatz 4 eingefügt:
„(4) Mindestens eine Prüferin oder ein Prüfer ist für die 

Vertretung der oder des Vorsitzenden zu bestellen. Als Prü-
ferinnen oder Prüfer sollen nur Dienstkräfte bestellt werden, 
die über die Laufbahnbefähigung für das zweite Einstiegs-
amt der Laufbahngruppe 2 des vermessungstechnischen 
Dienstes verfügen und bei einer Vermessungsstelle nach § 2 
Absatz 1 des Gesetzes über das Vermessungswesen in Berlin 
in der jeweils geltenden Fassung tätig sind oder als Öffent-
lich bestellte Vermessungsingenieurinnen oder -ingenieure 
in Berlin bestellt sind.“

e) Die bisherigen Absätze 4 und 5 werden die Absätze 5 und 6.
3. § 2 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst:
„(1) Die oder der Vorsitzende hat den Zeitpunkt der münd-

lichen Prüfung festzusetzen, die bei der Prüfung mitwirken-
den vier Prüferinnen oder Prüfer und die Beisitzerin oder 
den Beisitzer (§ 4 Absatz 5 Satz 1) zu berufen, die antrag-
stellende Person zu laden und die Prüfung zu leiten.“

b) Absatz 2 wird wie folgt gefasst:
„(2) Von den vier Prüferinnen oder Prüfern müssen sein

1. zwei Prüferinnen oder Prüfer, die über die Laufbahnbe-
fähigung für das zweite Einstiegsamt der Laufbahngrup-
pe 2 des vermessungstechnischen Dienstes verfügen und 
bei einer Vermessungsstelle nach § 2 Absatz 1 des Ge-
setzes über das Vermessungswesen in Berlin in der je-
weils geltenden Fassung tätig sind sowie

2. zwei Öffentlich bestellte Vermessungsingenieurinnen 
oder -ingenieure.“

4. § 3 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) In Nummer 1 werden vor dem Wort „Angehöriger“ die 
Wörter „Angehörige oder“ eingefügt und die Wörter 
„des Antragstellers“ durch die Wörter „der antragstel-
lenden Person“ ersetzt.

bb) In Nummer 2 werden nach dem Wort „Dienst“ die Wör-
ter „unmittelbare Vorgesetzte oder“ eingefügt und die 
Wörter „des Antragstellers“ durch die Wörter „der an-
tragstellenden Person“ ersetzt.

cc) In Nummer 3 werden nach dem Wort „als“ die Wörter 
„Öffentlich bestellte Vermessungsingenieurin oder“ ein-
gefügt und die Wörter „den Antragsteller“ durch die 
Wörter „die antragstellende Person“ ersetzt.

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:
aa) In Satz 1 werden nach dem Wort „Ablehnung“ die Wör-

ter „einer Richterin oder“ eingefügt.
bb) In Satz 2 werden die Wörter „den Antragsteller“ durch 

die Wörter „die antragstellende Person“ ersetzt.
5. § 4 wird aufgehoben.
6. § 5 wird § 4 und wie folgt geändert:

a) Dem Absatz 1 wird folgender Absatz 1 vorangestellt:
„(1) Die Prüfung ist nicht öffentlich. An der Prüfung nicht 

beteiligte Prüferinnen oder Prüfer haben das Recht, der Prü-
fung beizuwohnen. Die oder der Vorsitzende kann mit Zu-
stimmung der antragstellenden Person Zuhörende zulas-
sen.“

b) Der bisherige Absatz 1 wird Absatz 2 und wie folgt gefasst:
„(2) Gegenstand der mündlichen Prüfung sind alle Auf-

gabenbereiche der Öffentlich bestellten Vermessungsingeni-
eurinnen und -ingenieure, insbesondere die im Land Berlin 
relevanten allgemeinen Rechts- und Verwaltungsgrundla-
gen, Kosten- und Vergütungsrecht, Fragen des Liegen-
schaftskatasters, der Landesvermessung und des Geobasis-
informationssystems."

c) Der bisherige Absatz 2 wird Absatz 3 und wie folgt geän-
dert:
Die Wörter „der Antragsteller“ werden durch die Wörter 
„die antragstellende Person“, das Wort „er“ wird jeweils 
durch das Wort „sie“ und die Wörter „des Öffentlich bestell-
ten Vermessungsingenieurs“ werden durch die Wörter „von 
Öffentlich bestellten Vermessungsingenieurinnen oder -in-
genieuren“ ersetzt.

d) Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 4.

Erste Verordnung
zur Änderung der Verordnung über 

den Prüfungsausschuß und über die Prüfung 
für die Bestellung als Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur

Vom 4. Januar 2022
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e) Der bisherige Absatz 4 wird Absatz 5 und wie folgt gefasst:
„(5) Über die mündliche Prüfung ist von der Beisitzerin 

oder dem Beisitzer, die oder der eine an der Prüfung nicht 
beteiligte Prüferin oder ein an der Prüfung nicht beteiligter 
Prüfer sein muss, eine Niederschrift anzufertigen. Die Nie-
derschrift ist von der Beisitzerin oder dem Beisitzer und der 
oder dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses zu unter-
schreiben.“

7. § 6 wird § 5 und wie folgt geändert:
a) Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt gefasst:

„Der Prüfungsausschuss stellt auf Grund der mündlichen 
Prüfung und der hierzu schriftlich oder elektronisch vorzu-
legenden Ergebnisse der während der hauptberuflichen Tä-
tigkeit nach § 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 des Gesetzes 
über das Vermessungswesen in Berlin in der jeweils gelten-
den Fassung ausgeführten Arbeiten das Gutachten auf.“

b) In Absatz 2 Satz 1 werden die Wörter „des Antragstellers“ 
durch die Wörter „der antragstellenden Person“ und nach 
dem Wort „Aufgaben“ wird das Wort „des“ durch die Wörter 
„einer Öffentlich bestellten Vermessungsingenieurin oder 
eines“ ersetzt.

8. § 7 wird § 6 und wie folgt geändert:
a) In Absatz 1 werden die Wörter „vom Antragsteller“ durch 

die Wörter „von der antragstellenden Person“, das Wort „er“ 
durch das Wort „sie“ und die Wörter „vom Vorsitzer“ durch 
die Wörter „von der oder dem Vorsitzenden“ ersetzt.

b) In Absatz 2 werden die Wörter „vom Vorsitzer“ durch die 
Wörter „von der oder dem Vorsitzenden“ ersetzt.

c) Absatz 3 wird aufgehoben.
9. § 8 wird § 7.

10. Die Anlage wird aufgehoben.

Artikel 2
Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz- 

und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 4. Januar 2022

Senatsverwaltung für 
Stadtentwicklung, Bauen 

und Wohnen
Andreas  G e i s e l
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d) Absatz 4 Satz 1 wird wie folgt gefasst:
„Keine Maskenpflicht besteht im Zimmer der Bewohnerin 
oder des Bewohners, wenn alle Anwesenden einer der in § 8 
Absatz 2 der Vierten SARS-CoV-2-Infektionsschutzmaß-
nahmenverordnung genannten Personengruppen angehören 
oder es sich um Zimmer ausschließlich schwerstkranker und 
sterbender Bewohnerinnen und Bewohner handelt.“

5. § 4 Absatz 1 wird wie folgt gefasst:
„(1) Beschäftigten, auch soweit sie geimpft oder genesen im 

Sinne von § 2 Nummer 2 und 4 der COVID-19-Schutzmaßnah-
men-Ausnahmenverordnung sind, ist der Zugang nur zu gewäh-
ren, wenn sie getestet sind. § 28b Absatz 2 Satz 4 des Infektions-
schutzgesetzes gilt entsprechend.“

6. Die Überschrift des 5. Teils wird wie folgt gefasst:

„5. Teil – 
Veranstaltungen, Singen, Zusammenkünfte und gemeinsame 

Mahlzeiten in vollstationären Einrichtungen“

7. § 8 wird wie folgt geändert:
a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst:

„§ 8 
Veranstaltungen, Singen und Zusammenkünfte“

b) In Absatz 1 werden die Wörter „§ 8a Absatz 2 Nummer 6 der 
Dritten SARS-CoV-2-Infektionsschutzmaßnahmenverord-
nung“ durch die Wörter „§ 9 Absatz 2 Nummer 6 der Vierten 
SARS-CoV-2-Infektionsschutzmaßnahmenverordnung“ er-
setzt.

c) In Absatz 2 Satz 1 werden die Wörter „Dritten SARS- 
CoV-2-Infektionsschutzmaßnahmenverordnung“ durch die 
Wörter „Vierten SARS-CoV-2-Infektionsschutzmaßnahmen-
verordnung“ ersetzt.

8. In § 10 werden die Wörter „Dritten SARS-CoV-2-Infektions-
schutzmaßnahmenverordnung“ durch die Wörter „Vierten 
SARS-CoV-2-Infektionsschutzmaßnahmenverordnung“ er-
setzt.

9. In § 11 Absatz 4 Satz 1 werden die Wörter „Dritten 
SARS-CoV-2-Infektionsschutzmaßnahmenverordnung“ jeweils 
durch die Wörter „Vierten SARS-CoV-2-Infektionsschutzmaß-
nahmenverordnung“ ersetzt.

10. § 12 wird wie folgt geändert:
a) In Absatz 1 Satz 2 werden die Wörter „der Bewohnerbeirat“ 

durch die Wörter „die Bewohnervertretung“ ersetzt.
b) Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

„(2) Besuchende dürfen nur durch einen zentralen, kont-
rollierten Eingang in die vollstationäre Pflegeeinrichtung 
gelangen. Ihnen ist der Zugang grundsätzlich nur unter der 
2G-Bedingung sowie den Voraussetzungen des § 28b Ab-
satz 2 des Infektionsschutzgesetzes zu gewähren. Sofern Be-
suchende die 2G-Bedingung nicht erfüllen, sind für die Dau-
er des Besuchs erhöhte Anforderungen an die Schutz- und 
Hygienemaßnahmen erforderlich. Die Festlegung der er-
höhten Anforderungen an die Schutz- und Hygienemaßnah-
men obliegt der verantwortlichen Pflegefachkraft.“

Auf Grund des § 2 Satz 1 des Berliner COVID-19-Parlamentsbe-
teiligungsgesetzes vom 1. Februar 2021 (GVBl. S. 102) und § 32 
Satz 1 in Verbindung mit § 28 Absatz 1 und § 28a Absatz 7 des In-
fektionsschutzgesetzes vom 20. Juli 2000 (BGBl. I S. 1045), das 
zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 10. Dezember 2021 
(BGBl. I S. 5162) geändert worden ist, in Verbindung mit § 38 Ab-
satz 1 Nummer 2 und Nummer 4, Absatz 4 der Vierten SARS- 
CoV-2-Infektionsschutzmaßnahmenverordnung vom 14. Dezember 
2021 (GVBl. S. 1334), die zuletzt durch Verordnung vom 23. De-
zember 2021 (GVBl. S.1373) geändert worden ist, sowie § 7 der 
COVID-19-Schutzmaßnahmen-Ausnahmenverordnung vom 8. Mai 
2021 (BAnz AT 08.05.2021 V1), die zuletzt durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 10. Dezember 2021 (BGBl. S. 5175) geändert worden 
ist, verordnet die Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit, 
Pflege und Gleichstellung:

Artikel 1 
Änderung der Pflegemaßnahmen-Covid-19-Verordnung

Die Pflegemaßnahmen-Covid-19-Verordnung vom 22. Dezember 
2021 (GVBl. S. 1373) wird wie folgt geändert:
1. Die Überschrift wird wie folgt gefasst:

„Vierte Verordnung zu Regelungen in Einrichtungen zur  
Pflege von pflegebedürftigen Menschen während  

der Covid-19-Pandemie  
(Vierte Pflegemaßnahmen-Covid-19-Verordnung)“

2. § 1 Satz 2 wird wie folgt gefasst:
„Für Pflege-Wohngemeinschaften nach § 5 Absatz 1 des Wohn-
teilhabegesetzes vom 4. Mai 2021 (GVBl. S. 417), das zuletzt 
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 4. Mai 2021 (GVBl. S. 417) 
geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung, und für 
Pflege-Wohngemeinschaften nach § 40 Absatz 1 des Wohnteil-
habegesetzes in Verbindung mit § 4 Absatz 1 des Wohnteilhabe-
gesetzes vom 3. Juni 2010 (GVBl. S. 285), das zuletzt durch 
Artikel 8 des Gesetzes vom 25. September 2019 (GVBl. S. 602) 
geändert worden ist, gilt nur § 13.“

3. In § 2 Absatz 1 Satz 1 werden die Wörter „Dritten SARS- 
CoV-2-Infektionsschutzmaßnahmenverordnung“ durch die 
Wör ter „Vierten SARS-CoV-2-Infektionsschutzmaßnahmen-
verordnung“ ersetzt.

4. § 3 wird wie folgt geändert:
a) In Absatz 1 Satz 1 und 2 werden jeweils die Wörter „Dritten 

SARS-CoV-2-Infektionsschutzmaßnahmenverordnung“ 
durch die Wörter „Vierten SARS-CoV-2-Infektionsschutz-
maßnahmenverordnung“ ersetzt.

b) Absatz 2 Satz 1 wird wie folgt gefasst:
„Das in der Einrichtung tätige Personal hat innerhalb der 
Einrichtung und das bei ambulanten Diensten tätige Perso-
nal hat in der Häuslichkeit des Pflegebedürftigen eine medi-
zinische Gesichtsmaske im Sinne des § 2 Absatz 1 Satz 4 der 
Vierten SARS-CoV-2-Infektionsschutzmaßnahmenverord-
nung zu tragen.“

c) In Absatz 3 werden jeweils die Wörter „Dritten SARS- 
CoV-2-Infektionsschutzmaßnahmenverordnung“ durch die 
Wörter „Vierten SARS-CoV-2-Infektionsschutzmaßnah-
menverordnung“ ersetzt.

Verordnung
zur Änderung der 

Pflegemaßnahmen-Covid-19-Verordnung
Vom 13. Januar 2022
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c) Absatz 4 wird wie folgt gefasst:
„(4) Besuchenden von Schwerstkranken und Sterbenden 

sind jederzeit Testmöglichkeiten durch die Pflegeeinrichtun-
gen anzubieten.“

11. § 13 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

„(1) Nutzerinnen und Nutzer von Pflege-Wohngemein-
schaften im Sinne von § 5 Absatz 1 des Wohnteilhabegeset-
zes und § 40 Absatz 1 des Wohnteilhabegesetzes vom 4. Mai 
2021 in Verbindung mit § 4 Absatz 1 des Wohnteilhabege-
setzes vom 3. Juni 2010 gelten als ein Haushalt im Sinne der 
Vierten SARS-CoV-2-Infektionsschutzmaßnahmenverord-
nung.“

b) In Absatz 2 Satz 1 werden die Wörter „Dritten 
SARS-CoV-2-Infektionsschutzmaßnahmenverordnung“ 
durch die Wörter „Vierten SARS-CoV-2-Infektionsschutz-
maßnahmenverordnung“ ersetzt.

12. In § 14 Absatz 4 Satz 1 werden die Wörter „Dritten 
SARS-CoV-2-Infektionsschutzmaßnahmenverordnung“ durch 
die Wörter „Vierten SARS-CoV-2-Infektionsschutzmaßnah-
menverordnung“ ersetzt.

13. In § 15 Absatz 2 wird die Angabe „21. Januar“ durch die Angabe 
„18. Februar“ ersetzt.

Artikel 2 
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung im Gesetz- 
und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 13. Januar 2022

Senatsverwaltung für Wissenschaft,  
Gesundheit, Pflege und Gleichstellung

Ulrike  G o t e
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Dritte Verordnung
zur individuellen Regelstudienzeit auf Grund der  

COVID-19-Pandemie
Vom 13. Januar 2021

Auf Grund des § 126a Absatz 3 des Berliner Hochschulgesetzes in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 26. Juli 2011 (GVBl. S. 378), 
das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 14. September 2021 
(GVBl. S. 1039) geändert worden ist, verordnet die Senatsverwal-
tung für Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung:

§ 1 
Abweichungen von der Regelstudienzeit im  

Wintersemester 2021/22
Für Personen, die im Wintersemester 2021/22 an einer staatlichen 

oder staatlich anerkannten Berliner Hochschule eingeschrieben und 
nicht beurlaubt waren, gilt eine von der Regelstudienzeit abwei-
chende, um ein Semester verlängerte individuelle Regelstudienzeit.

§ 2 
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz- 
und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 13. Januar 2022

Senatsverwaltung für Wissenschaft,  
Gesundheit, Pflege und Gleichstellung

Ulrike  G o t e
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